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Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dennis Thering (CDU) vom 05.04.16 

und Antwort des Senats 

Betr.: Interfraktionellen Beschluss „16-Punkte-Plan“ zum Fluglärmschutz in 
Hamburg und Schleswig-Holstein umsetzen (2) 

Die Belastung der Bevölkerung in Hamburg und Schleswig-Holstein ist durch 
Fluglärm nach wie vor sehr hoch. Der von der Bürgerschaft beschlossene 16-
Punkte-Plan entfaltet weiterhin keine spürbare Schutzwirkung. Die Flugver-
kehrszahlen und damit auch verbunden der Fluglärm steigen im Jahr 2016 
weiter an. Um die Akzeptanz des innerstädtisch gelegenen Hamburger Flug-
hafens zur erhalten, ist es von elementarer Bedeutung, dass der beschlosse-
ne 16-Punkte-Plan vom Senat konsequent umgesetzt wird. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der 
Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) wie folgt: 

1. Welche konkreten Anstrengungen hat der Senat bisher unternommen, 
eine Umsetzung des 16-Punkte-Plans voranzutreiben, um aktiv der  
Zunahme von Fluglärm entgegenzutreten? Bitte detailliert und auf jeden 
der 16 Punkte einzeln eingehen. 

Der Senat wird in Kürze zu der Umsetzung des 16-Punkte-Plans im Rahmen einer 
Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 4. Februar 2015 
(Drs. 20/14334) berichten. 

2. Nach Punkt 9 des 16-Punkte-Plans ist zu den Flugverspätungen und zu 
den getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Verspätungen quar-
talsmäßig ein Bericht zu erstellen. Seit Verabschiedung des 16-Punkte-
Plans wurde nicht ein einziger Bericht vorgelegt. Warum wurden diese 
Quartalsberichte nicht veröffentlicht und wann ist mit einer Veröffentli-
chung zu rechnen? 

Seit Anfang des Jahres 2015 veröffentlicht der Flughafen Hamburg auf seiner Inter-
netseite eine monatliche Verspätungsstatistik, in der auch die Verspätungsgründe 
aufgeführt werden (https://www.hamburg-airport.de/de/laermschutz.php). Die Flug-
lärmschutzbeauftragte berichtet auf den vierteljährlich stattfindenden Sitzungen der 
Fluglärmschutzkommission über die getroffenen Maßnahmen zur Verringerung der 
Verspätungen. Die Sitzungsprotokolle sind im Internet verfügbar 
(http://www.hamburg.de/fluglaermschutzkommission). 

Im Übrigen siehe Antwort zu 1. 

3. Punkt 10 des 16-Punkte-Plans fordert die strikte Einhaltung der Bahnbe-
nutzungsregeln. Die Beschwerden der Bevölkerung wegen der Nichtein-
haltung der Bahnbenutzungsregeln (insbesondere der Bahnbenutzungs-
regel 2.3) sind nach wie vor besonders hoch, da täglich gegen die Bahn-
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benutzungsregeln verstoßen wird. Welche Maßnahmen wurden bisher 
ergriffen, die Forderung nach der strikten Einhaltung der Bahnbenut-
zungsregeln durchzusetzen? 

4. Nach Punkt 10 des 16-Punkte-Plans ist über die Einhaltung und Kontrol-
le der Bahnbenutzungsregel quartalsweise zu berichten. Seit Verab-
schiedung des 16-Punkte-Plans wurde nicht ein einziger Bericht vorge-
legt. Warum wurden diese Quartalsberichte nicht veröffentlicht und wann 
ist mit einer Veröffentlichung zu rechnen? 

5. In der Drs. 21/563 hat der Senat zugesichert, dass im Sommer 2015 
über die Einhaltung der Bahnbenutzungsregelungen berichtet wird.  
Warum ist das bis heute nicht passiert und womit begründet der Senat 
die Nichteinhaltung seiner Zusage? 

Die Bahnbenutzungsregeln werden eingehalten, da Abweichungen von den geforder-
ten Pistennutzungen im Einzelfall bei Vorliegen der in den Bahnbenutzungsregeln 
genannten Voraussetzungen (zum Beispiel aufgrund der Windverhältnisse) zulässig 
sind. Die DFS berichtet regelmäßig über die Einhaltung der Bahnbenutzungsregel an 
die Fluglärmschutzbeauftragte. Die Fluglärmschutzbeauftragte erstellt vierteljährlich 
einen entsprechenden Bericht, der im Internet veröffentlicht ist 
(http://www.hamburg.de/contentblob/4549916/9b3d11744cd13c4b2be98ceab550f625/
data/d-bahnbenutzungsregel.pdf). 

6. Nach Punkt 11. F. des 16-Punkte-Plans soll zur Reform der Position des 
Fluglärmschutzbeauftragten im Frühjahr 2015 ein entsprechender  
Gesetzentwurf zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. 
Bis heute liegt der Entwurf nicht vor. Warum liegt dieser noch nicht vor 
und wann wird dieser Gesetzentwurf verbindlich vom Senat vorgelegt? 

Der Entwurf des Fluglärmschutzbeauftragtengesetzes befindet sich in der Schlussab-
stimmung zwischen den zu beteiligenden Behörden. 

7. Wie hat sich die Zahl der Beschwerden gegen Fluglärm bei den zustän-
digen Fachbehörden und dem Flughafen im Zeitraum vom 01.01.2015 
bis 31.03.2016 entwickelt? Bitte nach Monaten aufgeschlüsselt, unter 
Angabe der Beschwerdegründe, der jeweiligen Herkunftsregion und im 
Vergleich zu den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 angeben. 

Siehe Anlage. Im Übrigen siehe Drs. 20/12906, 21/563 und 21/3268. 

8. Was unternimmt der Senat konkret, um den steigenden Fluglärm in 
Hamburg zu reduzieren? 

Siehe Antworten zu 1. bis 5. 

9. Welches Ziel bei der Reduzierung des Lärmteppichs strebt der Senat für 
2016, 2017 und 2018 an? 

Der Fluglärm verbleibt trotz steigender Passagierzahlen auf einem konstanten Niveau 
mit geringen Schwankungen. Sofern mit „Lärmteppich“ das Fluglärmkontingent  
gemeint ist (das heißt die flächenmäßige Ausdehnung eines Dauerschallpegels von 
62 dB(A), bezogen auf die sechs verkehrsreichsten Monate), ist auch in den nächsten 
Jahren eine sichere Einhaltung des Grenzwertes von 20,4 km2 zu erwarten (im Jahr 
2015: 13,8 km2). 

10. Momentan wird das norddeutsche Verkehrskonzept nicht gelebt. Welche 
konkreten Pläne hat der Senat, um mittels dieses Konzepts den Flug-
lärm in Hamburg zu reduzieren? 

Der Senat hat seine Positionen im Norddeutschen Luftverkehrskonzept dargestellt 
(Drs. 20/9007): 

- „Die fünf norddeutschen Länder setzen sich weiterhin für den Einklang der 
wirtschaftlichen Belange und der öffentlichen Verkehrsfunktion mit den Belan-
gen des Umwelt- und insbesondere des Lärmschutzes ein. 
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- Sie setzen sich dafür ein, für den Flughafen Hannover-Langenhagen eine 24-
stündige Betriebszeit ohne weitere Nachtflugbeschränkungen beizubehalten. 

- Ferner halten die norddeutschen Länder an den bestehenden Betriebszeiten- 
und Flugbeschränkungsregelungen der Verkehrsflughäfen, insbesondere 
Hamburg und Bremen, uneingeschränkt fest.“ 

11. Die sogenannten Querflieger sind ein anhaltendes Ärgernis und verursa-
chen unnötigen und vermeidbaren Fluglärm. Nahezu zwei Drittel der 
Flüge, die über Norderstedt/Ohmoor abgewickelt werden, queren das 
Hamburger Stadtgebiet. Durch dieses Verfahren werden neue Betroffen-
heiten geschaffen. Warum kommt es immer wieder zu „Querfliegern“ und 
was unternimmt der Senat dafür, dass die Flugzeuge zukünftig wieder  
ihre lärmoptimierten Flugrouten einhalten und nicht mehr über das Ham-
burger Stadtgebiet geführt werden? 

Instrumentenabflüge werden auf festgelegten Abflugstrecken geführt, die von Piloten 
grundsätzlich eingehalten werden müssen. Die von der DFS und nach Vorgaben der 
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) konstruierten Flugverfahren dienen 
zuvorderst der sicheren Flugführung. Die Flugführung fällt nicht in den Zuständigkeits-
bereich des Senats. Mit der Erteilung von Einzelfreigaben handelt die DFS gemäß 
ihrem gesetzlichen Auftrag, den Luftverkehr sicher, geordnet und flüssig abzuwickeln. 
Eine Sonderregelung für Hamburg sieht vor, dass aus Lärmschutzgründen Einzelfrei-
gaben zwischen 22.30 und 6.00 Uhr grundsätzlich erst oberhalb von 10.000 Fuß 
(3.050 Meter) erteilt werden. 
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Anlage
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